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Mitteilungen aus der Gemeinde Rümligen 
 
Die Informationsschrift „dr Rümliger“  
erscheint 2 Mal pro Jahr zu den Gemeindeversammlungen, 
weitere Ausgaben nach Beschluss des Gemeinderates 
 
Herausgeber: Gemeinderat Rümligen 
 
Auflage: 260 Exemplare 
Empfänger: - jede Haushaltung 
  - *Nachbargemeinden 
  - *Presse 
  - *Interessierte 
(*GV-Ausgaben) 
 
Redaktion: Gemeindeverwaltung 
  3128 Rümligen 
 
 Telefon 031 809 02 65 
 Fax 031 809 08 54 
 Homepage www.ruemligen.ch 
 E-Mail info@ruemligen.ch 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
MO, MI, DO 08.00 - 11.30 14.00 - 17.00 
oder nach telefonischer Vereinbarung 
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Einladung zur Informationsveranstaltung Gemeinde-
werkarbeiten 
 
Der Gemeinderat erwägt für Unterhaltsarbeiten an Strassen und Ge-
wässern das Gemeindewerk wieder einzuführen und möchte bei einer 
Informationsveranstaltung erfahren, ob sich die einheimischen Land-
wirte und weitere interessierte Personen eine Zusammenarbeit neben 
ihrer betrieblichen Tätigkeit vorstellen können. Die Informationsveran-
staltung zu der jedermann herzlichen eingeladen ist findet am 
 
Donnerstag, 15. April 2010, 20.00 Uhr im Schulhaus 
Rümligen statt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. 
 
 
Information zur Ortsplanungsrevision 
 
Die Arbeitsgruppe und der Gemeinderat rechneten damit, das 
Mitwirkungsverfahren zur Ortsplanungsrevision im ersten Halbjahr 
2010 durchführen zu können. 
 
Der Zeitbedarf zu den Abklärungen im Zusammenhang mit der 
Erweiterung der Bauzone ist grösser als erwartet (Erschliessung) und 
es macht im Moment keinen Sinn, mit den weiteren Planungsschritten 
vorzupreschen, sondern abzuwarten bis die Rahmenbedingungen für 
die Bauzone geklärt sind. 
 
Ein Wachstum von 4% ist auf Grund der aktuellen Planungswerte des 
Kantons möglich. Der Gemeinderat strebt die Umsetzung dieses 
Planungswertes in den Legislaturzielen an. 
 
Nach den Sommerferien soll für die weiteren Planungsschritte ein 
neuer Zeitplan erstellt werden und eine Information an die 
Bevölkerung dazu wird erfolgen. 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme und das Verständnis. 
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Der Tagesfamilienverein Gantrisch stellt sich vor 
 
Seit dem 01. März 2010 ist die Gemeinde Rümligen dem Tages-
familienverein Gantrisch angeschlossen. Wir möchten Ihnen gerne 
den Verein näher vorstellen. 
 
Was bedeutet die Betreuung in Tagesfamilien? 
In den letzten Jahren ist die familienergänzende Betreuung von 
Kindern immer wichtiger geworden. Tagesfamilien bieten Eltern die 
Möglichkeit, ihr Kind regelmässig ausserhalb der eigenen Familie und 
dennoch in einem familiären Rahmen liebevoll betreuen zu lassen. 
Das Tageskind wird in eine Familie integriert und dort als Individuum 
erkannt. Es gewinnt weitere Bezugspersonen und hat die Möglichkeit 
viele neue Erfahrungen zu sammeln. Meistens können Tageskinder in 
der Nähe ihres Wohnorts oder allenfalls ihrer Schule betreut werden, 
was ein zusätzlicher Vorteil ist.  
 
Was bieten wir als Tagesfamilienorganisation? 
Wir vermitteln Tagesfamilienplätze, regeln die Betreuungsverein-
barung und bieten Unterstützung und Begleitung für alle beteiligten 
Familien an. Wir garantieren eine qualifizierte Betreuung in den 
Tagesfamilien, indem die Tagesmütter einen Einführungskurs und 
spezifische Weiterbildungen absolvieren müssen. Wir regeln die 
Administration und sorgen für die korrekte Abrechnung sowie die 
Zahlung der Sozialversicherungen.  
Im Zentrum unserer Aufgaben steht immer das Wohl des Kindes. 
 
Suchen Sie eine Tagesfamilie oder möchten Sie als Tagesmutter 
arbeiten? 
 
Für weitere Informationen und Anfragen melden Sie sich bitte bei 
unserer Vermittlerin, Sarah Schweizerhof, Stössen 830, 3154 
Rüschegg Heubach, Telefon 031 731 08 09, 
Mail sarah-schweizerhof@gmx.ch.  
 
Sie wird Sie gerne beraten. 
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Aufruf zum Zurückscheiden von Hecken, Bäumen, 
Sträuchern und Anpflanzungen entlang öffentlicher 
Strassen 
 
Wie jedes Jahr, fordern wir die Bevölkerung auf, Bäume, Sträucher 
und Hecken entlang den öffentlichen Strassen zurückzuschneiden 
(Strassengesetz vom 4. Juni 2008, Art. 73, 83 und 84). 
Hecken, Sträucher und Anpflanzungen müssen seitlich mindestens 
50 cm Abstand vom Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen 
nicht in den über der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m 
Höhe hineinragen; über Geh- und Radwege muss eine Höhe von 
2.50 m freigehalten werden. 
Die Strassenanstösser werden gebeten, alle Äste und Bepflanzungen 
bis zum 1. Mai 2010 und falls nötig im Laufe des Jahres erneut auf 
das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. Nach Ablauf der 
Frist werden wir ohne weitere Voranmeldung Räumungsarbeiten auf 
Kosten der betroffenen Grundeigentümer ausführen lassen. 
 
 
 

Verbrennen von Gartenabfällen und Astmaterial 
 
Keine Gartenabfälle und Astmaterial verbrennen! 
Im Frühling häufen sich die Gartenabfälle und das Astmaterial. Sie 
umweltgerecht zu entsorgen oder noch besser zu verwerten ist ein 
Beitrag an die Luftreinhaltung. Keine Alternative ist ein Feuer. 
Gartenabfälle und frisch geschnittenes Astmaterial sind feucht. Sie 
erzeugen beim Verbrennen nicht nur unangenehmen Rauch sondern 
auch Feinstaub, Russ, Holzgas, Kohlenmonoxid und andere 
gesundheitsschädigende Stoffe. 
Die sogenannten „Mottfeuer“ sind deshalb verboten. 
 
Weitere Informationen zum Verbrennen entnehmen Sie den 
Merkblättern, die auf der Gemeindeverwaltung aufliegen.  
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Pass-/ID-Anträge 
 
Neues Antragsverfahren für Pass und ID ab dem 01. März 2010. 
 
Ab dem 1. März 2010 können Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit 
Wohnsitz im Kanton Bern den E-Pass und die Identitätskarte bei 
einem der sieben Ausweiszentern beantragen: 
 
Die persönliche Vorsprache für die Beantragung eines Ausweises ist 
nur nach vorgängiger Terminreservation möglich unter 
 

Tel. 031 635 40 00 
Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr 

oder www.schweizerpass.ch 
 
 
Ausweiszentrum Thun, Scheibenstrasse 3, 3600 Thun 
Ausweiszentrum Bern, Laupenstrasse 18a, 3008 Bern  
Ausweiszentrum Biel, Kontrollstrasse 20, 2502 Biel 
Ausweiszentrum Interlaken, Unteres Gasse 2, 3800 Unterseen 
Ausweiszentrum Langenthal, Melchnaustrasse 28, 4900 Langenthal 
Ausweiszentrum Langnau i.E., Marktstrasse 7, 3550 Langnau 
Ausweiszentrum Courtelary, Rue de la Préfecture 2c, 2608 Courtelary 
 
 
Reservieren Sie sich vorgängig einen Termin, Sie erfahren dort auch, 
welche Unterlagen Sie für die Beantragung Ihres neuen Ausweises 
mitbringen müssen. 
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Gemeindeverwaltung 
 
 
Der Schalter der Gemeindeverwaltung bleibt an 
folgenden Tagen geschlossen: 
 
 
Donnerstag, 1. April 2010 am nachmittag 
geschlossen 
 
Mittwoch, 14. April 2010 ganzer Tag geschlossen 
 
 
Besten Dank für die Kenntnisnahme und das 
Verständnis. 


